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Begutachtung
Aktueller Wissensstand für den HNO-Arzt

Einführung zum Thema

Die Begutachtung in der HNO-Heilkunde  
ist ein vielseitiges und spannendes Teil-
gebiet unseres Faches. Sie erfordert vom 
Gutachter umfangreiche Kenntnisse in 
den verschiedenen Versicherungszweigen 
und die Notwendigkeit, sich auch in die-
sem Bereich ständig fortzubilden. Die fol-
genden wissenschaftlichen Aufsätze sollen 
den Leser über Änderungen in für die Be-
gutachtung relevanten Grundsätzen, Ver-
ordnungen usw. informieren, damit die-
ser sein Gutachten nach aktuellem Wis-
sensstand erstellen kann.

Zwischen der gesetzlichen Unfallversi-
cherung (GUV) und der privaten Unfall-
versicherung (PUV) gibt es große Unter-
schiede: Für einen Unfallzusammenhang 
ist die einfache Wahrscheinlichkeit in der 
PUV nicht ausreichend. Die Kausalität 
muss mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit gegeben sein. Unfallfol-
gen müssen auf Dauer über 3 Jahre nach 
dem Unfall bestehen. Michel u. Brusis  
erläutern außerdem, wie der Invaliditäts-
grad für Störungen eingeschätzt werden 
kann, wenn diese nicht in der Gliedertaxe 
aufgeführt sind, z. B. bei Ohrgeräusch und 
Schwindel.

Waldfahrer et al. berichten über den 
aktuellen Stand der Überarbeitung der 
Begutachtungsleitlinien für die Kraftfah-
rereignung. Bei Hörschäden findet künf-
tig die Vierfrequenztabelle statt der Zwei-
frequenztabelle Verwendung. Außerdem 
ist geplant, hochgradig Schwerhörigen 
und Gehörlosen in Zukunft das Fahren 
von Omnibussen und die Fahrgastbeför-
derung mit Taxen zu ermöglichen. Bei 
Schwindel und symptomatischen Gleich-
gewichtsstörungen soll künftig nach den 
speziellen Krankheitsbildern beurteilt 
werden.

Meister u. Brusis weisen darauf hin, 
dass die dem HNO-Arzt geläufigen An-
haltspunkte für die ärztliche Gutachter-tä-
tigkeit im Sozialen Entschädigungsrecht 
und nach dem Schwerbehindertenrecht 
seit dem 01.01.2009 durch die Versor-
gungsmedizin-Verordnung (VersMedV)  
bzw. die Versorgungsmedizinischen 
Grundsätze (VMG) abgelöst worden sind. 
Formell haben die VMG eine gewisse Än-
derung erfahren, inhaltlich sind die Än-
derungen jedoch gering. Der Gutachter 
hat aber zu berücksichtigen, dass der Be-
griff der Minderung der Erwerbsfähigkeit 
(MdE) seit dem 01.01.2008 durch den Be-
griff „Grad der Schädigungsfolgen (GdS)“ 
ersetzt worden ist. In dem Beitrag wird au-
ßerdem auf die Kriterien für die Gewäh-
rung von Merkzeichen für Nachteilsaus-
gleiche hingewiesen.

Simulations- und Aggravationsverhal-
ten ist ein häufiges Phänomen in der audi-
ologischen Begutachtung. Streppel u. Bru-
sis haben ein Schema entworfen, mit dem 
sich eine einfache Klassifikation in 4 bzw. 
5 Kategorien durchführen lässt. Gleichzei-
tig berichten sie über eigene Erfahrungen 
mit diesem Phänomen in der HNO-ärzt-
lichen Begutachtung. Die von den Auto-
ren vorgeschlagenen Kategorien eignen 
sich auch dazu, dem Auftraggeber des 
Gutachtens den evtl. erhöhten zeitlichen 
Aufwand verständlich zu machen.

Neben chronischen können auch aku-
te Schallschäden durch extrem hohe Spit-
zenpegel in der Arbeitswelt auftreten 
und daher in der Begutachtung eine Rol-
le spielen. Häufig ist es schwer zu beur-
teilen, ob die arbeitstechnischen Voraus-
setzungen vorgelegen haben bzw. ob das 
Schallereignis laut genug gewesen ist, um 
einen Innenohrschaden hervorzurufen. 
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Der Gutachter darf für seine Beurteilung 
nicht nur den Dezibelwert zugrunde le-
gen, er muss auch die zeitliche Bewertung 
(S-langsam, F-schnell, I-Impuls, „Peak“-
Spitze) des Schallpegels berücksichti-
gen. Liedtke (Institut für Arbeitsschutz 
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversi-
cherung) weist in seinem Beitrag darauf 
hin, dass die Ausführungen im neuen BK-
2301-Merkblatt des Bundesministerium 
für Arbeit und Sozialordnung, wonach bei 
Peak-Pegeln von mehr als 137 dB (C) me-
chanische Schäden des Innenohrs auftre-
ten können, unzutreffend sind. Der Au-
tor stellt klar, dass erst bei einem einma-
ligen Schallereignis von mehr als 135 dB 
(AI) Hörschäden auftreten können und 
ein solcher Wert etwa Peak-Pegeln von 
150–165 dB (C) entspricht.

Der Gutachter hat die Möglichkeit, 
sich durch Teilnahme an den Veranstal-
tungen der Arbeitsgruppe HNO-Begut-
achtung fortzubilden. Die Arbeitsgruppe 
wurde im Jahr 2003 gegründet, um den 
Erfahrungsaustausch der HNO-Gutach-
ter zu verbessern und über erfolgte sowie 
künftige Änderungen und neue gesetz-
liche Bestimmungen zu gutachterlich re-
levanten Themen, einschließlich Honorie-
rungsfragen und neuerer Literatur, zu in-
formieren. Darüber hinaus dienen die Sit-
zungen der Fortbildung sowie der Anre-
gung und Diskussion zu sich entwickeln-
den Änderungen vorhandener gutachter-
licher Empfehlungen. Außerdem können 
schwierige Fälle aus den Reihen der Gut-
achter diskutiert werden. Die Protokolle 
der Geschäftssitzungen werden jährlich in 
den HNO-Informationen veröffentlicht.
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 2009
F 1/2009   Hörscreening  F 7/2009   Kochleaimplantat II
F 2/2009   Preisträger  F 8/2009   Nasennebenhöhlen
F 3/2009   Implantierbare Hörsysteme  F 9/2009   Lebensqualität
F 4/2009   Hauttumoren des Gesichts  F 10/2009  Computerassistierte Chirurgie
F 5/2009   Technik für Lebensqualität  F 11/2009   Varia
F 6/2009   Kochleaimplantat I  F 12/2009  Endoskopie

 2010
F 1/2010   Orbita
F 2/2010   Begutachtung
F 3/2010   Nichttumoröse Speicheldrüsenerkrankungen
F 4/2010   Endoskopie II
F 5/2010   Nervus facialis
F 6/2010   Preisträger oder Plastische Chirurgie
F 7/2010   Hörsturz
F 8/2010   Arzneimitteltherapie in der HNO
F 9/2010   Akustikusneurinom
F 10/2010   Genetik
F 11/2010   Aktuelle Therapiekonzepte von Kopf-Hals-Tumoren
F 12/2010   Riechen und Schmecken

(Änderungen vorbehalten)
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